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Beschluss Nr. 7/2023  
 

am 18.12.2023 um 17.00 Uhr 
 

hat sich der Schulrat der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern auf Grund einer formellen 
Einladung der Schulführungskraft zu einer Sitzung über MS Teams eingefunden. 
 

MITGLIEDER Wählerkategorie anwesend abwesend 

Bernardi Nadia Eltern X  

Knab Doris Eltern X  

Kircher Michael*  Schüler X  

Egger Lotte* Schüler X  

Assner Ulrike Lehrpersonen X  

Burger Renate Erzieherin X  

Gallmetzer Karl  Lehrpersonen  X 

Strickner Manuel Lehrpersonen X  

Unterer Martin Schulführungskraft X  

Pallestrong Carmen Schulsekretärin X  

 
*  nicht volljährige Mitglieder: Stimmrecht nur bei nicht finanztechnischen Abstimmungen 

 

 
Genehmigung der Einhebung von Schülerbeiträgen  

  

Nach Einsichtnahme 

 

− in das Landesgesetz Nr. 40 vom 12.11.1992 (Ordnung der Berufsbildung, in geltender Fassung); 

− in das gesetztesvertretende Dekret vom 23.06.2011, Nr. 118, Art. 17, mit welchem die Übernahme der 

zivilrechtlichen Buchhaltung ab 01.01.2017 geregelt wird;  

− in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38 vom 13.10.2017 (Verordnung über die Finanzgebarung 

und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesberufsschulen der Autonomen Provinz 

Bozen in geltender Fassung); 

− in das Landesgesetz Nr. 11 vom 24.09.2010 (Die Oberstufe des Bildungssystems des Landes Südtirol, in 

geltender Fassung); 

− in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 22 vom 16.08.2018 (Durchführungsverordnung über die 

Autonomie und die Mitgestaltung in den Schulen der Berufsbildung); 

− in den von der Schulführungskraft im Einvernehmen mit der Schulsekretärin vorbereiteten Finanzplan 

für die Finanzjahre 2024 – 2026, in den Investitionsplan für das Finanzjahr 2024, in den dazugehörigen 

Begleitbericht und die damit vorgenommene Planung;  

 
nach Feststellung 
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-      dass der Schulrat beschlussfähig ist;  

-  dass die Mehrheit der Schulratsmitglieder für die Einhebung eines Schülerbeitrages ist, da den Schülern 

viel geboten wird;  

 

wird vom Schulrat mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit 

 
 

b e s c h l o s s e n 
 

- für das Schuljahr 2023/24 einen Schülerbeitrag in Höhe von 100,00 €/Schüler einzuheben. 

 

 
Gelesen, genehmigt und gefertigt 
 
Der Direktor Die Sekretärin 

Martin Unterer Carmen Pallestrong 

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift) (gezeichnet mit digitaler Unterschrift) 

 

 

 

 
Veröffentlichung auf der WEB-Seite der Schule 
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